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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenberg hat die während der 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen mit folgendem 
Ergebnis geprüft: siehe Anlage

Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

Der Bürgermeister wird beauftragt, der Öffentlichkeit sowie den Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, die Stellungnahmen 
vorgebracht haben, das Abwägungsergebnis mitzuteilen.
Sachverhalt
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenberg hat am 30.06.2022 
die Aufstellung des B-Plans Nr. 3 „Am Strandweg“ beschlossen.

Die Offenlage u. die Trägerbeteiligung wurden durchgeführt. Die 
eingegangenen Stellungnahmen der Bürger, der Behörden und der Träger 
öffentlicher Belange werden entsprechend der Abwägungsempfehlung 
(siehe Anlage) berücksichtigt oder zur Kenntnis genommen. Die Einwänder 
sind von dem Abwägungsergebnis zu benachrichtigen.
Finanzielle Auswirkungen
 
Ja   ÜPL  

Nein  X  APL  

 

Betrag in €:  

Produktsachkonto:  

Haushaltsjahr:  



Deckungsvorschlag:  

 

 
Anlage/n

1 2023-04_Abwägung_Entwurf_B-Plan_Nr3_Blankenberg (öffentlich)



 
 
 
 
 

ABWÄGUNG 

der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB)  
und 

der Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
 

zum Entwurf 
 

Bebauungsplan Nr. 3 „Am Strandweg“ 

 
 

der  
Gemeinde Blankenberg 
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Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme  

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 

FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 

FD 53 – Gesundheit 

FD 60 – Regionalmanagement und 
Kreisentwicklung 

FD 62 – Vermessung und Geoinformation 

FD 63 – Bauordnung, Straßen- und Tiefbau 

Denkmalschutz 

Bauplanung / Bauordnung 

Bauleitplanung 

FD 68 – Umwelt 

Naturschutz 

Wasser- und Bodenschutz 

Immissionsschutz und Abfall 

Abfallwirtschaft 

03.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

06.03.2023 

 

Nein 

Nein 

Nein 

- 
 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Ja 

Ja 

Ja 

- 
 

Ja 

 

Nein 

Nein 

Nein 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

- 
 

Zur Kenntnis genommen 

 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Nicht berücksichtigt 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

 Ausführliche Abwägung 

1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Westmecklenburg 

30.01.2023 Nein Ja Zur Kenntnis genommen 

 Ausführliche Abwägung 
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                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf      Stand: April 2023 

Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme  

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg 

Landwirtschaft / EU-
Förderangelegenheiten 

Integrierte ländliche Entwicklung 

Naturschutz, Wasser und Boden 

Naturschutz 

Wasser 

Boden 

Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und 
Kreislaufwirtschaft 

15.02.2023  
 

Nein 
 

Nein 

 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

 
 

Ja 
 

Ja 

 

Ja 

Nein 

Ja 

Ja 

 
 

Zur Kenntnis genommen 
 

Zur Kenntnis genommen 

 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 

Zur Kenntnis genommen 
 

 Ausführliche Abwägung 

1.4 Landesamt für innere Verwaltung 20.01.2023 In dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine 
Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie dennoch für 
weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im 
Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte 
(Anlage). 
Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und 
kreisfreien Städte als zuständige Vermessungs- und 
Katasterbehörden, da diese im Rahmen von 
Liegenschaftsvermessungen das Aufnahmepunktfeld 
aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schätzen. 

Zur Kenntnis genommen 

 

 

 

Der Landkreis Ludwigslust-
Parchim wurde im 
Planverfahren beteiligt. 

1.5 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege - - - - 

1.6 50 Hertz Transmission GmbH 23.01.2023 Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im 
Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH 
betriebenen Anlagen (z. B. Hochspannungsfreileitungen und -
kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 
und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit 
geplant sind. 
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
äußern wir uns als Leitungsbetreiber nicht. 
Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen 
Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission 
GmbH. 

Zur Kenntnis genommen 
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                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf      Stand: April 2023 

Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme  

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.7 WEMAG AG 13.02.2023 Nein Ja Teilweise berücksichtigt 

 Ausführliche Abwägung 

1.8 WEMACOM Telekommunikation GmbH 20.01.2023 Ihr Anliegen bearbeiten wir im Auftrag der WEMACOM 
Telekommunikation GmbH und WEMACOM Breitband GmbH. 
Mit diesem Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass sich im 
unmittelbaren Bereich noch keine Versorgungsanlagen der 
WEMACOM befinden, allerdings geplant sind. 
Für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe 
unserer Netzanlagen ist unsere „Schutzanweisung von 
Versorgungsleitungen und –anlagen“ zu beachten. Dieses 
Dokument ist für unser gesamtes Versorgungsgebiet 
verbindlich. Sie können es unter folgendem Pfad 
herunterladen: 
Leitungsauskunft | www.wemacom.de 
Jede Auskunft wird protokolliert und ist 3 Monate ab 
Auskunftsdatum gültig. 

Zur Kenntnis genommen 

 

1.9 HanseGas GmbH - - - 

 

https://www.wemacom.de/leitungsauskunft
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                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf      Stand: April 2023 

Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme  

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.10 Deutsche Telekom Technik GmbH 02.02.2023 Die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG – hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegsicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung: 
Gegen die o. g. Planung haben wir keine grundsätzlichen 
Bedenken bzw. Einwände da die Belange der Telekom nicht 
berührt werden. Im Planungsgebiet befinden sich noch keine 
Telekommunikationsanlagen der Telekom. 
Die Versorgung der entstehenden Bebauung mit 
Telekommunikationsinfrastruktur kann beim Bauherrenservice 
der Telekom telefonisch unter der Service-Rufnummer 0800-
3301903 (Anruf zum Nulltarif) beauftragt werden. Eine von der 
zuständigen Amtsverwaltung offiziell vergebene 
Wohnadresse mit Hausnummer ist für die Anmeldung des 
Hausanschlusses unerlässlich. Anmeldungen für Grundstücke 
ausschließlich mit Flurstücksangaben können aus 
verwaltungstechnischen Gründen nicht bearbeitet werden. 

Zur Kenntnis genommen 

1.11 Wasserversorgungs- und Abwasserzweck-
verband Güstrow-Bützow-Sternberg 

13.02.2023 Unsere Hinweise aus unserer Stellungnahme zum Vorentwurf 
vom 02.08.2022 wurden in die Begründung zum 
Bebauungsplan mit aufgenommen. Weitere Hinweise 
bestehen derzeit nicht. 

Zur Kenntnis genommen 

1.12 Bergamt Stralsund 14.02.2023 Die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Maßnahme 
Bebauungsplan Nr. 3 „Am Strandweg“ der Gemeinde 
Blankenberg berührt keine bergbaulichen Belange nach 
Bundesberggesetz (BBergG) sowie keine Belange nach 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständigkeit des 
Bergamtes Stralsund.  
Für den Bereich der o. g. Maßnahme liegen zurzeit keine 
Bergbauberechtigungen oder Anträge auf Erteilung von 
Bergbauberechtigungen vor.  
Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange 
werden keine Einwände oder ergänzenden Anregungen 
vorgebracht. 

Zur Kenntnis genommen 

1.13 Wasser- und Bodenverband  
Obere Warnow 

14.02.2023 Unsere Stellungnahme vom 12.07.2022 behält ihre Gültigkeit. Zur Kenntnis genommen 
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                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf      Stand: April 2023 

Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Nummer Behörde / TöB 
Stellungnahme  

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

1.14 Forstamt Schlemmin 25.01.2023 Nein Ja Zur Kenntnis genommen 

 Ausführliche Abwägung 

 
 

Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Nachbargemeinden 

Nummer Nachbargemeinde 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

2.1 Stadt Sternberg 
über Amt Sternberger Seenlandschaft 

- - - - 

2.2 Stadt Brüel 
über Amt Sternberger Seenlandschaft 

- - - - 

2.3 Gemeinde Kloster Tempzin 
über Amt Sternberger Seenlandschaft 

- - - - 

2.4 Gemeinde Weitendorf 
über Amt Sternberger Seenlandschaft 

- - - - 

2.5 Stadt Warin 
über Amt Neukloster-Warin 

31.01.2023 Von Seiten der Stadt Warin bestehen keine Bedenken oder 
Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 3 „Am Strandweg“ der 
Gemeinde Blankenberg. 
Wahrzunehmende nachbarschaftliche Belange werden durch 
die Planung der Gemeinde Blankenberg nicht berührt. 

Zur Kenntnis genommen 

 

 
 

Tabellarische Übersicht zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Nummer Öffentlichkeit 
Stellungnahme 

vom 
Bedenken Hinweise Abwägungsempfehlung 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
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                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf      Stand: April 2023 

 

Verzeichnis der Stellungnahmen mit ausführlicher Abwägung 

1. Behörden und Träger öffentlicher Belange ......................................................................................................................................................................................................... 8 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim ......................................................................................................................................................................................................................... 8 

1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg ...................................................................................................................................................................... 14 

1.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg ................................................................................................................................................................ 16 

1.7 WEMAG AG .................................................................................................................................................................................................................................................... 18 

1.14 Forstamt Schlemmin ........................................................................................................................................................................................................................................ 20 
 
Für Behörden, TöB und Nachbargemeinden, die keine Bedenken oder abwägungserhebliche Hinweise geäußert haben, wurde auf die Aufführung der Stellungnahme 
mit ausführlicher Abwägung verzichtet. 
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                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf      Stand: April 2023 

 

1.  Behörden und Träger öffentlicher Belange 

1.1 Landkreis Ludwigslust-Parchim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Bedenken bestehen.  
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf Grundlage der Stellungnahme zum Vorentwurf wurde die 
verkehrliche Erschließungssituation des Plangebietes bereits geprüft. Dem Hinweis zur Ausbaubreite bzw. den 
Banketten/Seitenstreifen kann fachlich gefolgt werden. Die Gemeinde behält sich vor, die Straße adäquat auszubauen. 
Bezogen auf den gegenständlichen Bebauungsplan steht die Ausbaubreite der Straße jedoch der geplanten Entwicklung 
eines Wohngrundstücks nicht entgegen, da der damit verbundene zusätzliche Quell- und Zielverkehr grundsätzlich 
unerheblich ist und durch die Ortsrandlage zum See (Sackgasse) auch keine weiteren baulichen Entwicklungen zu 
erwarten sind, die einen Ausbau der vorhandenen Straße erfordern.   
 

Der Hinweis zu verkehrslenkenden und verkehrsraumeinschränkenden Maßnahmen ist im Rahmen der 
Erschließungsplanung zu berücksichtigen. Er ist bereits informatorisch in der Begründung (Kapitel 11) enthalten. 
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FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er ist im Planvollzug zu beachten und bereits informatorisch in der 
Begründung (Kapitel 11) enthalten. 

 

 
2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Entsprechende Angaben sind bereits in der Begründung (Kapitel 4.5) 

enthalten. Die Löschwasserentnahmestelle ist zudem in der Planzeichnung dargestellt. 
 
 
 
 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Löschwasserentnahmestelle ist über den Strandweg anfahrbar und 

entsprechend ausgeschildert. 
 

 
 
 
 
 
 

FD 53 – Gesundheit 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 
 
Der nebenstehende Hinweis ist durch den Eigentümer bzw. Bewirtschafter zu beachten. Er ist bereits informatorisch in 
der Begründung (Kapitel 11) enthalten. 
 

 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er ist durch den Netzbetreiber zu beachten.  
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis zur detaillierteren Umweltprüfung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
FD 62 – Vermessung und Geoinformation 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des FNV neu vermarkte/eingemessene 
Grenzpunkte sind in der Planzeichnung dargestellt und wurde bei flächenhaften Festsetzungen berücksichtigt. 
 
 
 
FD 63 – Bauordnung, Straßen- und Tiefbau 
 
Denkmalschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Bauplanung / Bauordnung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Bauleitplanung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
FD 68 – Umwelt 

 
Naturschutz 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 

 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Bedenken bestehen. 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird nicht berücksichtigt. Dieser Aspekt des Artenschutzes ist bereits verbindlich in § 39 Abs. 
5 Nr. 2 BNatSchG geregelt. Darüber hinaus sind die Festsetzungsmöglichkeiten der Bebauungsplanung auf § 9 BauGB 
beschränkt. Der Festsetzungskatalog des § 9 BauGB ist abschließend und erlaubt lediglich Regelungen mit 
bodenrechtlicher Relevanz, also Bestimmungen, die mit der städtebaulichen oder sonstigen Nutzung von Grund und 
Boden zusammenhängen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 03.12.1998, Az.: 4 BN 24.49, juris, Rn. 5 f.). Temporäre 
Maßnahmen bzw. Bodennutzungen erfüllen diese Voraussetzung ebenso wenig wie Festsetzungen, die Planbetroffenen 
unmittelbare Handlungspflichten oder sonstige Verhaltensweisen auferlegen. Der benannte Satz verbleibt daher in den 
Hinweisen des Text-Teil B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spezieller Artenschutz 
 
 
 
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Einhaltung der im Text-Teil B enthaltenen Hinweise keine Verbotstatbestände 
entgegenstehen. 
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Wasser- und Bodenschutz 

 
 
 
 
Die Tabelle wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Abwägung zum Vorentwurf verwiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immissionsschutz und Abfall 
Siehe Abwägung auf Seiten 12-13 

 
 
 

Abfallwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Immissionsschutz und Abfall 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Auflagen und Hinweise dienen dem Schutz der Nachbarschaft sowie der Umwelt und betreffen den Planvollzug/die 
Bauausführung/den Betrieb der Anlage bzw. die Ausübung der Nutzung. Sie sind bereits informatorisch in der Begründung 
(Kapitel 11) enthalten. 
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1.2 Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Raumordnerische Bewertung 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 
 

 
Bewertungsergebnis 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 
und Landesplanung vereinbar ist. 
 

 
Abschließende Hinweise 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

Der Bitte wird gefolgt. Ein Exemplar wird übermittelt. 
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1.3 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
2. Integrierte ländliche Entwicklung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

 

3. Naturschutz, Wasser und Boden 
 

 

3.1 Naturschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Landkreis Ludwigslust-Parchim als untere Naturschutzbehörde wurde im Planverfahren beteiligt. 
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3.2 Wasser 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
3.3 Boden 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde im 
Planverfahren beteiligt.  
 
 
 
 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er ist insbesondere bei Baumaßnahmen zu 
beachten und ist bereits informatorisch in der Begründung (Kapitel 11) enthalten. 
 
 
 

 
 
4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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1.7 WEMAG AG 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich Netzanlagen der WEMAG im Plangebiet befinden. 
 
 
Die Hinweise zur elektrotechnischen Erschließung werden zur Kenntnis genommen. Sie sind durch den 
Erschließungsträger/Bauherrn zu beachten. 
 
 
 
 
 

 

 
Der nebenstehende Hinweis wird nicht berücksichtigt. Das Plangebiet umfasst lediglich die Wohnbaufläche 
zur geplanten Errichtung bzw. zum Umbau eines Wohngebäudes. Hierfür besteht bereits eine 
Hausanschlussleitung. Eine weitergehende elektrotechnische Erschließung und damit die Einplanung 
möglicher Leitungstrassen oder Trafostationsstandorte ist daher auf Ebene des Bebauungsplanes nicht 
erforderlich. 
Der Hinweis auf die Schutzanweisung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Bestandsplan wurde geprüft. Demnach verläuft ein 0,4 kV Erdkabel entlang des Strandwegs, an welche 
der ehemalige und zur Umnutzung vorgesehene Pferdestall angeschlossen ist. Da der genaue Verlauf der 
Leitung anhand des Bestandsplanes nicht exakt nachgebildet werden kann, wird auf eine Darstellung der 
Leitung im Plan-Teil A verzichtet. Es wird jedoch ein entsprechender Hinweis in die Begründung (Kapitel 
3.2) aufgenommen.  
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        Bebauungsplan Nr. 3 „Am Strandweg“ der Gemeinde Blankenberg                19 

                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf      Stand: April 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        Bebauungsplan Nr. 3 „Am Strandweg“ der Gemeinde Blankenberg                20 

                                                                                                                                                                                        Abwägung zum Entwurf      Stand: April 2023 

 

1.14 Forstamt Schlemmin 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

 
2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waldabstand 
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Die Hinweise zum Waldabstand werden zur Kenntnis genommen. Waldfläche und Waldabstand wurden 
bereits zum Entwurf nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. Für den betreffenden Bereich der 
Überlagerung von Wohngebiet und Waldabstand ist eine textliche Festsetzung zur Zulässigkeit von 
baulichen Anlagen im Teil B-Text enthalten, wonach hier Anlagen unzulässig sind, die dem ständigen oder 
auch nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen dienen können. Ein Antrag auf 
Waldabstandsunterschreitung wurde mit dem vorliegenden B-Plan gestellt. Diesbezüglich wird ein Hinweis 
zur Beachtung im Planvollzug in den Text-Teil B aufgenommen.  


	Vorlage
	Anlage  1 2023-04_Abwägung_Entwurf_B-Plan_Nr3_Blankenberg

